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Landesverordnung 
 zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für das Landeslabor  

Schleswig-Holstein (Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltuntersuchungsamt)*)
Vom 25. Juli 2019

Aufgrund des § 2 und des § 6 des Verwaltungs-
kostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 18 
der Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), in Verbindung mit § 4 Nummer 3 
Buchstabe d und Nummer 4 Buchstabe a der Ver-
waltungsgebührenverordnung vom 26. September 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 170), verordnen das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung sowie das Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung:

Artikel 1

Die Landesverordnung über Verwaltungsgebühren 
für das Landeslabor Schleswig-Holstein (Lebens-
mittel-, Veterinär- und Umweltuntersuchungsamt) 
vom 28. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 782) 
wird wie folgt geändert:

 1. In § 4 Nummer 1 wird die Angabe „vom  
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2615),“ durch die Angabe „in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 2018 
(BGBl. I S. 1938)“ ersetzt.

 2. In der Tarifstelle 1.2 wird die Angabe „8 - 70“ 
durch die Angabe „10 - 15“ ersetzt.

 3. In der Tarifstelle 2.1.1 wird die Angabe „10“ 
durch die Angabe „5“ ersetzt.

 4. Die Tarifstelle 3 wird folgendermaßen gefasst:

„3 Histologische Untersuchung 5 - 15“

 5. In der Tarifstelle 4.1.1 wird die Angabe „7 - 
10“ durch die Angabe „5 - 30“ ersetzt.

 6. Die Tarifstelle 4.1.1.1 wird zu Tarifstelle 4.1.2 
und die Angabe „7 - 20“ wird durch die An-
gabe „1 - 25“ ersetzt.

 7. Die Tarifstelle 4.1.1.2 wird zu Tarifstelle 4.1.3 
und die Angabe „10 - 40“ wird durch die An-
gabe „25 - 60“ ersetzt.

 8. In der Tarifstelle 4.3 wird die Angabe  
„12 - 23“ durch die Angabe „5 - 20“ ersetzt.

 9. Die Tarifstellen 4.6, 4.7, 4.7.1 und 4.7.2 wer-
den gestrichen.

10. Die Tarifstellen 4.8 und 4.9 werden zu Tarif-
stellen 4.6 und 4.7.

11.  In der Tarifstelle 5.1 wird die Angabe „7 - 15“ 
durch die Angabe „4 - 10“ ersetzt.

1795/2019
Gesetz 

zur Änderung des Informationszugangsgesetzes Schleswig-Holstein*)
Vom 19. Juli 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1  
Änderung des Informationszugangsgesetzes 

Schleswig-Holstein 

Das Informationszugangsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein vom 19. Januar 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 89, ber. S. 279), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 773), wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Bei der Verbreitung von Umweltinformationen 
nach Absatz 1 und 4 können unbeschadet ande-
rer Vorschriften informationspflichtige Stellen 

nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 Geheimnisse Ver-
fahrensbeteiligter (§ 88a Landesverwaltungsge-
setz) offenbaren, soweit dies nach den Umstän-
den zur Wahrung überwiegender öffentlicher In-
teressen oder zum Schutz höher zu bewertender 
Rechtsgüter der Allgemeinheit erforderlich ist. 
Vor einer Offenbarung ist § 87 Landesverwal-
tungsgesetz entsprechend anzuwenden.“

2. Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Artikel 2  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. Juli 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Ministerpräsident Minister
  für Inneres, ländliche Räume und Integration 

*) Ändert Ges. vom 19. Januar 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2010-3
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12. In der Tarifstelle 5.2.1.1 wird die Angabe „17“ 
durch die Angabe „10“ ersetzt.

13. In der Tarifstelle 5.2.1.2 wird die Angabe „vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2615)“ durch die Angabe „in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2018 
(BGBl. I S. 1938)“ und die Angabe „2“ durch 
die Angabe „0,30“ ersetzt.

14. In der Tarifstelle 5.2.1.3 wird die Angabe  
„45 - 80“ durch die Angabe „20 - 100“ ersetzt.

15. In der Tarifstelle 5.2.2 wird die Angabe „40“ 
durch die Angabe „20“ ersetzt.

16. In der Tarifstelle 7.1 wird die Angabe  
„10 - 300“ durch die Angabe „0,50 - 30“ ersetzt.

17. In der Tarifstelle 7.2 wird die Angabe „2 - 50“ 
durch die Angabe „1 - 25“ ersetzt.

18. In der Tarifstelle 8 wird die Angabe „25 - 60“ 
durch die Angabe „10 - 50“ ersetzt.

19. In der Tarifstelle 9.1 wird die Angabe „26“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

20. In der Tarifstelle 9.3.1 wird die Angabe „30“ 
durch die Angabe „35“ ersetzt.

21. In der Tarifstelle 9.3.2 wird die Angabe „110“ 
durch die Angabe „70“ ersetzt.

22. In der Tarifstelle 9.4.1 wird die Angabe  
„25 - 50“ durch die Angabe „3 - 30“ ersetzt.

23. In der Tarifstelle 9.5.1 wird die Angabe  
„15 - 40“ durch die Angabe „10 - 50“ ersetzt.

24. In der Tarifstelle 9.5.2 wird die Angabe  
„40 - 60“ durch die Angabe „45 - 120“ ersetzt.

25. In der Tarifstelle 9.6.1 wird die Angabe  
„30 - 50“ durch die Angabe „10 - 60“ ersetzt.

26. In der Tarifstelle 9.6.2 wird die Angabe „120“ 
durch die Angabe „150“ ersetzt.

27. In der Tarifstelle 9.8.1 wird die Angabe  
„10 - 50“ durch die Angabe „20 - 25“ ersetzt.

28. In der Tarifstelle 9.8.2 wird die Angabe  
„50 - 150“ durch die Angabe „35 - 40“ ersetzt.

29. In der Tarifstelle 9.9.2 wird die Angabe „500“ 
durch die Angabe „280“ ersetzt.

30. In der Tarifstelle 9.10.1 wird die Angabe „50“ 
durch die Angabe „20“ ersetzt.

31. Die Tarifstelle 9.11 wird wie folgt gefasst:
„9.11  massenspektronomische Untersuchung 

(MS)

9.11.1 bei einfacher Ausführung 25 - 100
9.11.2 bei komplizierter Ausführung 100 - 300“

32. In der Tarifstelle 9.12 wird die Angabe „100“ 
durch die Angabe „40“ ersetzt.

33. In der Tarifstelle 9.13.1 wird die Angabe  
„50 - 80“ durch die Angabe „20 - 40“ ersetzt.

34. In der Tarifstelle 9.13.2 wird die Angabe  
„90 - 120“ durch die Angabe „20 - 40“ ersetzt.

35. In der Tarifstelle 9.13.3 wird die Angabe  
„50 - 120“ durch die Angabe „20 - 50“ ersetzt.

36. In der Tarifstelle 9.14 wird die Angabe  
„30 - 80“ durch die Angabe „20 - 40“ ersetzt.

37. Die Tarifstelle 9.15 wird wie folgt gefasst:
„9.15  Infrarotspektrometrie (IR) 
9.15.1 qualitativ 25 - 30
9.15.2 quantitativ 60 - 150“

38. In der Tarifstelle 9.16 wird die Angabe  
„30 - 60“ durch die Angabe „10 - 25“ ersetzt.

39. In der Tarifstelle 10 wird das Wort „Untersu-
chungen“ durch das Wort „Leistungen“ ersetzt.

40. In der Tarifstelle 10.1 wird die Angabe  
„5 - 500“ durch die Angabe „3 - 300“ ersetzt.

41. In der Tarifstelle 10.2 wird das Wort „Tierversu-
che“ durch die Worte „Probenbearbeitung (Wei-
terleitung, Vorbereitung, etc.)“ und die Angabe 
„5 - 500“ durch die Angabe „3 - 30“ ersetzt.

42. In der Tarifstelle 11.2 wird die Angabe  
„50 - 120“ durch die Angabe „80 - 90“ ersetzt.

43. In der Anmerkung zu Tarifstellen 1 bis 12 wird 
das Wort „erforderlicher“ durch das Wort „er-
forderliche“ ersetzt.

44. In der Tarifstelle 14 werden nach dem Wort 
„Gutachten“ die Worte „oder wissenschaftli-
chen Stellungnahmen“ angefügt sowie die 
Worte „halbe Stunde“ durch das Wort „Viertel-
stunde“ und die Angabe „35 - 45“ durch die 
Angabe „15 - 30“ ersetzt.

45. Die Anmerkung zu den Tarifstellen 13 und 14 
wird folgendermaßen neu gefasst:

  Anmerkung „zu den Tarifstellen 10, 13 und 14:
  Diese Gebühren werden erhoben, soweit der 

Verwaltungsaufwand nicht bereits mit den Tarif-
stellen 1 bis 9 sowie 11 und 12 abgegolten ist.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

 Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Juli 2019

 J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
 Minister Ministerin
 für Energiewende, Landwirtschaft, für Justiz, Europa, Verbraucherschutz
 Umwelt, Natur und Digitalisierung und Gleichstellung 

*) Ändert LVO vom 28. November 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-60
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Landesverordnung 
über die Einrichtung des Laufbahnzweiges Abschiebungshaftvollzug und dessen Ausbildung und 

Prüfung für die Laufbahn der Fachrichtung Justiz, Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 
(LAPVO AHV-LG 1/2)
Vom 6. August 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-35

Aufgrund des § 25 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 und 11 des 
Landesbeamtengesetzes (LBG) vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Dezem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896), sowie § 26 
Absatz 1 LBG verordnet das Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung im 
Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1  
Allgemeines

§ 1  Einrichtung des Laufbahnzweiges

§ 2  Laufbahn, Laufbahnbefähigung

§ 3  Allgemeine Voraussetzungen

§ 4  Bewerbung

§ 5  Auswahl

§ 6  Einstellung

§ 7  Rechtsstellung

Abschnitt 2  
Ausbildungsgrundsätze

§ 8  Ziel der Ausbildung

§ 9  Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen

§ 10  Ausbildungsleitung

§ 11  Dauer der Ausbildung

§ 12  Ausbildungsgang

§ 13  Leistungsnachweise

§ 14  Bewertung der Leistungen

§ 15  Urlaub
Abschnitt 3  

Berufspraktische Ausbildung

§ 16  Inhalt

§ 17  Befähigungsberichte

Abschnitt 4 
Fachtheoretische Ausbildung

§ 18  Ausbildung an der Justizvollzugsschule

§ 19  Klausuren

§ 20  Ermittlung der Leistungsnachweise

Abschnitt 5 
Laufbahnprüfung

§ 21  Allgemeines

§ 22  Prüfungsausschuss

§ 23  Prüfungskommissionen

§ 24  Zulassung zur schriftlichen Prüfung

§ 25  Aufgaben der schriftlichen Prüfung

§ 26  Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung

§ 27   Kennzeichnung und Abgabe der Prüfungs-
klausuren

§ 28  Anonymität

§ 29  Bewertung der Prüfungsklausuren

§ 30  Zulassung zur mündlichen Prüfung

§ 31  Mündliche Prüfung

§ 32  Prüfungsergebnis

§ 33   Entscheidung der Prüfungskommission, Pro-
tokoll

§ 34  Prüfungszeugnis, Einsicht in Prüfungsakten

§ 35  Erkrankung, Versäumnisse

§ 36   Täuschungsversuch, ordnungswidriges Ver-
halten

§ 37  Wiederholung der Laufbahnprüfung

Abschnitt 6  
Besondere Formbestimmung

§ 38  Ausschluss der elektronischen Form

Abschnitt 7  
Schlussvorschriften

§ 39  Anlage

§ 40  Inkrafttreten

Abschnitt 1 
Allgemeines

§ 1 
Einrichtung des Laufbahnzweiges

In der Laufbahn der Fachrichtung Justiz, Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, wird der Lauf-
bahnzweig Abschiebungshaftvollzug eingerichtet.

§ 2 
Laufbahn, Laufbahnbefähigung

(1) Die Laufbahn der Fachrichtung Justiz, Lauf-
bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, Laufbahn-
zweig Abschiebungshaftvollzug umfasst den Vor-
bereitungsdienst, die Probezeit und alle Ämter die-
ser Laufbahn.

(2) Die Beamtinnen und Beamten führen in der Lauf-
bahn folgende Dienst- und Amtsbezeichnungen:
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im Vorbereitungsdienst 

Vollzugshauptsekretäranwärterin/Vollzugshauptse-
kretäranwärter,

in der Probezeit und im Einstiegsamt 

Vollzugshauptsekretärin/Vollzugshauptsekretär (Be-
soldungsgruppe A 8),

im Beförderungsamt

Vollzugsamtsinspektorin/Vollzugsamtsinspektor 
(Besoldungsgruppe A 9).

(3) Die Ämter sind regelmäßig zu durchlaufen.

(4) Die Befähigung für die Laufbahn der Fachrichtung 
Justiz, Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, 
Laufbahnzweig Abschiebungshaftvollzug besitzt, wer 
die Ausbildung und Prüfung gemäß den nachfolgen-
den Vorschriften erfolgreich abgeschlossen hat.

(5) Die Laufbahnbefähigung besitzt auch, wer die 
Befähigung für die Laufbahn der Fachrichtung Jus-
tiz, Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt in den 
Laufbahnzweigen Allgemeiner Vollzugsdienst, 
Werkdienst oder Verwaltungsdienst im Justizvoll-
zug bei Justizvollzugseinrichtungen des Landes 
Schleswig-Holstein erworben hat. Beamtinnen und 
Beamte, die die Laufbahnbefähigung nach Satz 1 er-
worben haben und in den Laufbahnzweig Abschie-
bungshaftvollzug eingestellt oder versetzt werden, 
sollen im Rahmen einer Einführungsfortbildung ge-
mäß § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Allgemei-
nen Laufbahnverordnung (ALVO) vom 19. Mai 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 236), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. August 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 811), nach ihrer Einstellung oder Verset-
zung angemessen fortgebildet werden. 

§ 3 
Allgemeine Voraussetzungen

(1) In den Vorbereitungsdienst der Laufbahn der 
Fachrichtung Justiz, Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt, Laufbahnzweig Abschiebungshaft-
vollzug kann eingestellt werden, wer

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernen-
nung zur Beamtin oder zum Beamten und

2. die Bildungsvoraussetzungen nach § 18 Absatz 2 
ALVO 

erfüllt.

(2) Bewerberinnen und Bewerber müssen die für 
die Laufbahn der Fachrichtung Justiz, Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, Laufbahnzweig 
Abschiebungshaftvollzug erforderliche geistige und 
körperliche Eignung besitzen.

§ 4 
Bewerbung

(1) Bewerbungen sind an das Landesamt für Aus-
länderangelegenheiten Schleswig-Holstein als Aus-
bildungsbehörde zu richten.

(2) Der Bewerbung sind beizufügen

1. ein Lebenslauf,

2. Nachweise über das Vorliegen der Bildungsvor-
aussetzungen,

3. Nachweise und Zeugnisse über Tätigkeiten seit 
der Schulentlassung,

4. gegebenenfalls der Nachweis über eine Schwer-
behinderung mit dem Grad der Schwerbehinde-
rung oder der Gleichstellung.

Kann das Abschluss- oder Abgangszeugnis der zu-
letzt besuchten Schule noch nicht vorgelegt wer-
den, ist es bis zur Einstellung nachzureichen.

§ 5 
Auswahl

Die Entscheidung über die Einstellung der Bewer-
berinnen und Bewerber trifft die Ausbildungsbe-
hörde nach einem Auswahlverfahren.

§ 6 
Einstellung

(1) Die nach § 5 ausgewählten Bewerberinnen und 
Bewerber werden von der Ausbildungsbehörde ein-
gestellt.

(2) Vor der Einstellung haben die Bewerberinnen und 
Bewerber folgende weitere Unterlagen beizubringen:

1. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis,

2. einen Nachweis über die Staatsangehörigkeit,

3. die Geburtsurkunde,

4. gegebenenfalls die Ehe- oder Lebenspartnerschafts-
urkunde und die Geburtsurkunden der Kinder,

5. eine Erklärung über etwaige Vorstrafen oder 
schwebende Ermittlungs- oder Strafverfahren,

6. eine Erklärung darüber, dass die wirtschaftli-
chen Verhältnisse geordnet sind,

7. die Einwilligungserklärung der gesetzlichen Ver-
treterin und des gesetzlichen Vertreters, falls die 
Bewerberin oder der Bewerber minderjährig ist,

8. zwei Lichtbilder.
§ 7 

Rechtsstellung

Die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewer-
berinnen und Bewerber werden als Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf eingestellt. Der Vorbereitungs-
dienst kann statt im Beamtenverhältnis auf Widerruf 
auch in einem Ausbildungsverhältnis außerhalb des 
Beamtenverhältnisses abgeleistet werden.

Abschnitt 2 
Ausbildungsgrundsätze

§ 8 
Ziel der Ausbildung

(1) Der Vorbereitungsdienst vermittelt den Anwär-
terinnen und Anwärtern die Fachkenntnisse, Fähig-
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keiten und Methoden, die sie zur Erfüllung der Auf-
gaben in der Laufbahn der Fachrichtung Justiz, 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, Lauf-
bahnzweig Abschiebungshaftvollzug befähigen.

(2) Der Vorbereitungsdienst dient zugleich einer 
Persönlichkeitsbildung, die die Anwärterinnen und 
Anwärter befähigt, ihrer Verantwortung in einer 
freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes gerecht zu werden und sich auf 
den Wandel der beruflichen Anforderungen und der 
sozialen Bedingungen einzustellen.

(3) Die Anwärterinnen und Anwärter sollen bereits 
während des Vorbereitungsdienstes lernen, selb-
ständig und verantwortungsbewusst zu handeln.

(4) Während der Ausbildung ist ein besonderes Au-
genmerk auf die ethischen Grundlagen der Berufs-
ausübung im Abschiebungshaftvollzug zu richten. 
Den Anwärterinnen und Anwärtern sind die Zu-
sammenhänge, die Flucht und Migration aus den 
Herkunftsländern zugrunde liegen, sowie Kennt-
nisse und Fertigkeiten zur Bewältigung der sich da-
raus ergebenden Konfliktpotentiale zu vermitteln. 

(5) Die Ausbildung vermittelt auch Kenntnisse und 
Fertigkeiten im Umgang mit besonderen psychi-
schen Belastungssituationen der Untergebrachten, 
insbesondere das Erkennen von und den Umgang 
mit Traumata. Die Ausbildung vermittelt auch die 
rechtlichen Grundlagen des Abschiebungshaftvoll-
zugs mit ihren rechtlichen Bezügen zum Asyl- und 
Aufenthaltsrecht.

§ 9 
Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen

(1) Ausbildungsbehörde ist das Landesamt für Aus-
länderangelegenheiten.

(2) Ausbildungsstellen sind

1. für die berufspraktische Ausbildung die Ab-
schiebungshafteinrichtung, Justizvollzugsanstal-
ten, die Jugendanstalt und die Jugendarrest- 
anstalt und

2. für die fachtheoretische Ausbildung die Justiz-
vollzugsschule des Landes Schleswig-Holstein.

§ 10 
Ausbildungsleitung

(1) Die Ausbildungsbehörde bestellt die Leiterin 
oder den Leiter der Abschiebungshafteinrichtung 
oder die Stellvertreterin oder den Stellvertreter zur 
Ausbildungsleiterin oder zum Ausbildungsleiter 
(Ausbildungsleitung). Bei besonderer Eignung ist 
auch die Bestellung einer Beamtin oder eines Be-
amten der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 
möglich. Die Ausbildungsleitung ist der Leiterin 
oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde in dieser 
Funktion unterstellt. Die Ausbildungsleitung ist zu-
gleich Mitglied im Prüfungsausschuss.

(2) Die jeweilige Ausbildungsleitung, die in den Jus-
tizvollzugsanstalten, der Jugendanstalt und in der Ju-
gendarrestanstalt für die Laufbahnzweige Allgemei-
ner Vollzugsdienst, Werkdienst oder Verwaltungs-
dienst bestellt ist, übernimmt diese Funktion auch für 
die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzwei-
ges Abschiebungshaftvollzug für die Dauer ihrer be-
rufspraktischen Ausbildung in den verschiedenen 
Vollzugsanstalten; diese ist der Anstaltsleiterin oder 
dem Anstaltsleiter in dieser Funktion unterstellt. 

(3) Die Ausbildungsleitung überwacht und leitet die 
Ausbildung. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung ge-
währleistet sind. Sie hat die Anwärterinnen und An-
wärter auch in persönlicher Hinsicht verständnisvoll 
zu betreuen. Sie hat sich vom Ausbildungsfortschritt 
der Anwärterinnen und Anwärter regelmäßig zu über-
zeugen, sie auf Mängel hinzuweisen und zu beraten.

(4) Die Ausbildungsstellen bestellen weitere Be-
dienstete zu Ausbilderinnen oder Ausbildern. Diese 
haben nach näherer Weisung der Ausbildungslei-
tung die Ausbildung der Anwärterinnen und An-
wärter durchzuführen.

§ 11 
Dauer der Ausbildung

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre.

(2) Der Vorbereitungsdienst kann im Einzelfall bei 
längerer Erkrankung, Teilzeitbeschäftigung, Beur-
laubung oder aus anderen zwingenden Gründen 
verlängert werden, wenn anderenfalls das Errei-
chen des Ausbildungsziels gefährdet ist. 

(3) Ist aufgrund des Leistungsstandes davon auszu-
gehen, dass die Anwärterin oder der Anwärter das 
Ziel der Ausbildung in der vorgesehenen Zeit nicht 
erreicht, kann der Vorbereitungsdienst von der Aus-
bildungsbehörde um höchstens ein Jahr verlängert 
werden.

§ 12 
Ausbildungsgang

(1) Die Ausbildung umfasst die fachtheoretische 
und die berufspraktische Ausbildung.

(2) Die Ausbildung gliedert sich in folgende Ab-
schnitte:

1. berufspraktische Einführung,

2. den ersten fachtheoretischen Ausbildungsteil 
(Einführungslehrgang),

3. die berufspraktische Ausbildung und

4. den zweiten fachtheoretischen Ausbildungsteil 
(Abschlusslehrgang).

(3) Die berufspraktische Einführung findet in der 
Ausbildungsbehörde oder in den von der Ausbil-
dungsbehörde benannten Ausbildungsstellen statt 
und soll zwei Monate dauern. Von der Reihenfolge 
der Ausbildungsabschnitte kann aus Gründen einer 
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sachgerechten Ausbildung abgewichen werden. 
Die fachtheoretische Ausbildung dauert mindes-
tens sieben Monate.

§ 13 
Leistungsnachweise

(1) Während der gesamten Ausbildung sind Leis-
tungsnachweise zu erbringen.

(2) Leistungsnachweise sind

1. schriftliche Arbeiten,

2. Haus- und Projektarbeiten,

3. mündliche Leistungen,

4. Befähigungsberichte,

5. schriftliche und mündliche Prüfungen.

In die Bewertung der mündlichen Leistungen sollen 
neben der mündlichen Mitarbeit der Anwärterin 
oder des Anwärters die Leistungen in Diskussionen 
und Referaten einbezogen werden.

(3) Schwerbehinderten Anwärterinnen und Anwär-
tern und ihnen Gleichgestellte sind bei Leistungs-
nachweisen die ihrer Behinderung entsprechenden 
Erleichterungen zu gewähren.

§ 14 
Bewertung der Leistungen

(1) Die während der Ausbildung einschließlich der 
Prüfungen gezeigten Leistungen der Anwärterin oder 
des Anwärters sind mit folgenden Punktzahlen und 
den sich daraus ergebenden Noten zu bewerten:

15 bis 14 Punkte = sehr gut (1): 
eine den Anforderungen in besonderem Maß ent-
sprechende Leistung;

13 bis 11 Punkte = gut (2):

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung;

10 bis 8 Punkte = befriedigend (3):

eine den Anforderungen im Allgemeinen entspre-
chende Leistung;

7 bis 5 Punkte = ausreichend (4):

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht;

4 bis 2 Punkte = mangelhaft (5):

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leis-
tung, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendi-
gen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Män-
gel in absehbarer Zeit behoben werden könnten;

1 bis 0 Punkte = ungenügend (6):

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leis-
tung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lücken-
haft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht 
behoben werden könnten.

(2) Durchschnitts-, Gesamt- und Endpunktzahlen 
sind jeweils auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; 

die dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. Der 
Notenwert ist wie folgt abzugrenzen:

14 bis 15   sehr gut,

11 bis 13,99  gut,

8 bis 10,99  befriedigend,

5 bis 7,99  ausreichend,

2 bis 4,99  mangelhaft,

0 bis 1,99  ungenügend.

§ 15 
Urlaub

Die Anwärterinnen und Anwärter sollen ihren Erho-
lungsurlaub während der berufspraktischen Ausbil-
dung nehmen. Über Ausnahmen entscheidet die 
Ausbildungsbehörde im Einvernehmen mit der Jus-
tizvollzugsschule.

Abschnitt 3 
Berufspraktische Ausbildung

§ 16 
Inhalt

(1) In der berufspraktischen Ausbildung werden die 
Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungsbe-
hörde oder in den von der Ausbildungsbehörde be-
nannten Ausbildungsstellen mit den für den Lauf-
bahnzweig typischen Arbeitsvorgängen umfassend 
vertraut gemacht. Ihnen ist unter Berücksichtigung 
ihres Ausbildungsstandes Gelegenheit zum selb-
ständigen Arbeiten zu geben. Die Ausbildung soll 
durch Besichtigungen von öffentlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Einrichtungen und durch andere 
geeignete Veranstaltungen ergänzt werden, soweit 
dies für das Ziel der Ausbildung erforderlich ist.

(2) Die Ausbildungsbehörde legt im Einvernehmen 
mit der Justizvollzugsschule die Reihenfolge der Aus-
bildungsstationen für jede Anwärterin und jeden An-
wärter zu Beginn des Vorbereitungsdienstes fest; da-
von kann aus Gründen einer sachgerechten Ausbil-
dung abgewichen werden. Bei der Auswahl der 
Ausbildungsstellen sind die organisatorischen, perso-
nellen und räumlichen Verhältnisse zu berücksichti-
gen. Die Dauer der Ausbildung in den einzelnen Aus-
bildungsstationen regelt die Ausbildungsbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Landesjustizbehörde.

(3) Die Anwärterinnen und Anwärter sollen fol-
gende Ausbildungsstationen durchlaufen, um die 
erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis 
umzusetzen:

1. Vollzugsabteilung,

2. Betriebsdienst,

3. Verwaltung und

4. Abschiebungshaftvollzugseinrichtung.

(4) In den Ausbildungsstationen sollen die Anwär-
terinnen und Anwärter jeweils unter Aufsicht min-
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destens eine Klausur anfertigen, die die Fortschritte 
in der Ausbildung erkennen lassen.

(5) Im zweiten Ausbildungsjahr hat jede Anwärterin 
und jeder Anwärter eine Projektarbeit über wich-
tige Aufgaben des Straf- oder Abschiebungshaft-
vollzugs anzufertigen.

(6) Die Anwärterinnen und Anwärter dürfen nur 
ausnahmsweise zur Entlastung anderer Beschäftig-
ter herangezogen werden, soweit es ihr Ausbil-
dungsstand zulässt. Insbesondere ist auch darauf 
zu achten, dass sie regelmäßig wiederkehrende Ar-
beiten nicht länger zu verrichten haben, als dies für 
die Ausbildung förderlich ist.

(7) Während der berufspraktischen Ausbildung 
können in der Ausbildungsbehörde oder an der 
Justizvollzugsschule begleitende Lehrveranstaltun-
gen durchgeführt werden.

§ 17 
Befähigungsberichte

(1) Unmittelbar vor Ablauf der Ausbildung in einer 
jeden berufspraktischen Ausbildungsstation haben 
die Ausbilderinnen und Ausbilder über jede Anwär-
terin und jeden Anwärter einen Befähigungsbericht 
(Anlage) abzugeben. Von dem Befähigungsbericht 
kann abgesehen werden, wenn die Ausbildung in 
der jeweiligen Ausbildungsstation weniger als 20 
Arbeitstage dauerte.

(2) Vor der Bewertung hat die Ausbilderin oder der 
Ausbilder mit der Anwärterin oder dem Anwärter 
über die erbrachten Leistungen ein Gespräch zu füh-
ren. Die Ausbilderin oder der Ausbilder hat den Befä-
higungsbericht der Anwärterin oder dem Anwärter 
vor Beendigung der Ausbildung in der jeweiligen be-
rufspraktischen Ausbildungsstation bekannt zu ge-
ben und mit ihr oder ihm zu besprechen. Die Anwär-
terin oder der Anwärter kann zu dem Befähigungs-
bericht Stellung nehmen. Erklärt sie oder er sich mit 
dem Befähigungsbericht nicht einverstanden, ist die 
Ausbildungsleitung hinzuzuziehen.

(3) Der Befähigungsbericht wird der Ausbildungs-
leitung vorgelegt und zur Ausbildungsakte genom-
men. Die Anwärterin oder der Anwärter erhält eine 
Durchschrift.

Abschnitt 4 
Fachtheoretische Ausbildung

§ 18  
Ausbildung an der Justizvollzugsschule

(1) Die fachtheoretische Ausbildung wird an der 
Justizvollzugsschule des Landes Schleswig-Holstein 
durchgeführt. Abweichend von Satz 1 kann die 
fachtheoretische Ausbildung zu den Ausbildungsin-
halten nach Absatz 2 Nummer 12 bis 16 auch an 
der Ausbildungsbehörde durchgeführt werden.

(2) In der fachtheoretischen Ausbildung werden die 
für die Laufbahn erforderlichen Kenntnisse aus fol-
genden Gebieten vermittelt:

 1. Staats- und Verfassungsrecht,

 2. Straf-, Strafprozess- und Jugendstrafrecht,

 3. Vollzugsrecht,

 4. Vollzugsverwaltungsrecht,

 5. Kriminologie,

 6. Psychologie,

 7. Sozialwissenschaft,

 8. Beamtenrecht,

 9. Schieß-, Pfeffersprayausbildung und waffen-
lose Selbstverteidigung,

10. Erste Hilfe,

11.  Sport,

12. Abschiebungshaftrecht und Abschiebungs-
haftvollzugsrecht,

13. Grundzüge des Aufenthalts- und Asylrechts,

14. Elektronische Datenverarbeitung mithilfe der 
im Abschiebungshaftvollzug verwendeten Pro-
gramme,

15. Interkulturelle Kompetenz,

16. Suchtprävention und Umgang mit psychisch 
belastenden Situationen.

§ 19 
Klausuren

(1) Klausuren werden unter Aufsicht angefertigt.

(2) Die Anwärterin oder der Anwärter darf nur die 
zur Bearbeitung der Klausur zur Verfügung gestell-
ten Hilfsmittel, insbesondere Texte von Vorschriften 
und auch Kommentare, verwenden, soweit die Leite-
rin oder der Leiter der Justizvollzugsschule nichts 
Anderes bestimmt. Über Erleichterungen für schwer-
behinderte Anwärterinnen und Anwärter und ihnen 
Gleichgestellte (§ 13 Absatz 3) entscheidet die Lei-
terin oder der Leiter der Justizvollzugsschule.

(3) Versäumt eine Anwärterin oder ein Anwärter 
eine Klausur, hat sie oder er eine vergleichbare 
Klausur nachzuholen.

(4) Begeht eine Anwärterin oder ein Anwärter ei-
nen Täuschungsversuch oder ohne triftige Ent-
schuldigung einen erheblichen Verstoß gegen die 
Ordnung, ist ihre oder seine Klausur mit ungenü-
gend (0 Punkte) zu bewerten. Das Gleiche gilt, 
wenn die Anwärterin oder der Anwärter schuldhaft 
eine Klausur versäumt.

§ 20 
Ermittlung der Leistungsnachweise

(1) Bei der Ermittlung der Leistungsnachweise in den 
einzelnen Fächern werden die Klausuren und die 
mündliche Leistung im Verhältnis 2:1 zugrunde gelegt.

Anl.
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(2) Die Leistungsbewertung soll unverzüglich nach 
Abschluss des Faches erfolgen und der Anwärterin 
oder dem Anwärter umgehend bekannt gegeben 
werden. Die Leistungsnachweise werden zur Aus-
bildungsakte genommen.

Abschnitt 5 
Laufbahnprüfung

§ 21 
Allgemeines

(1) Am Ende des Vorbereitungsdienstes haben die 
Anwärterinnen und Anwärter die Laufbahnprüfung 
abzulegen. Die Prüfung dient der Feststellung, ob 
die Anwärterinnen und Anwärter nach den fachli-
chen und allgemeinen Kenntnissen für die Lauf-
bahn der Fachrichtung Justiz, Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt, Laufbahnzweig Abschie-
bungshaftvollzug geeignet sind.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Sie soll unmittelbar nach dem 
Abschlusslehrgang und nicht früher als drei Monate 
vor dem Ende des Vorbereitungsdienstes beginnen. 
Die Prüfung soll mit dem Ablauf der für den Vorberei-
tungsdienst vorgeschriebenen Zeit beendet sein.

§ 22 
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird bei der obersten 
Landesjustizbehörde gebildet und führt die Bezeich-
nung „Prüfungsausschuss für die Laufbahn der 
Fachrichtung Justiz, Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt, Laufbahnzweig Abschiebungshaftvoll-
zug“. Die Berufung durch die Landesjustizbehörde 
im Einvernehmen mit dem für Abschiebungshaftvoll-
zug zuständigen Ministerium erfolgt für die Dauer 
von mindestens drei Jahren. Der Prüfungsausschuss 
besteht aus der oder dem Vorsitzenden, Stellvertre-
terinnen und Stellvertretern sowie dreißig weiteren 
Mitgliedern. Das vorsitzende Mitglied und die Stell-
vertretung müssen der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt, angehören. Die Ausbildungsleitung 
(§ 10 Absatz 1) ist Mitglied im Prüfungsausschuss.

(2) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses bestimmt Ort und Zeitpunkt der Prüfung 
und trifft die im Prüfungsverfahren erforderlichen 
Entscheidungen, soweit diese nicht einer Prüfungs-
kommission oder der Ausbildungsbehörde obliegen.

§ 23 
Prüfungskommissionen

(1) Für die Abnahme der Laufbahnprüfungen beruft 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
Prüfungskommissionen.

(2) Eine Prüfungskommission besteht aus mindes-
tens vier und maximal fünf Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses. Den Vorsitz der Prüfungskom-
mission führt die Ausbildungsleitung nach § 10 Ab-
satz 1 oder ein anderes Mitglied aus dem 

Geschäftsbereich des für Abschiebungshaftvollzug 
zuständigen Ministeriums. Von den weiteren Mit-
gliedern muss eines der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt angehören.

§ 24 
Zulassung zur schriftlichen Prüfung

(1) Die Anwärterin oder der Anwärter wird zur 
schriftlichen Prüfung zugelassen, wenn

1. die Leistungsnachweise der fachtheoretischen 
Ausbildung im Durchschnitt mindestens mit „aus-
reichend“ (fünf Punkte) bewertet worden sind,

2. in nicht mehr als zwei Fächern die Leistungs-
nachweise schlechter als mit „ausreichend“ 
(fünf Punkte) bewertet worden sind,

3. alle Leistungsnachweise der berufspraktischen 
Ausbildung im Durchschnitt mindestens mit 
„ausreichend“ (fünf Punkte) bewertet worden 
sind und

4. nicht mehr als zwei Leistungsnachweise aus der 
berufspraktischen Ausbildung schlechter als mit 
„ausreichend“ (fünf Punkte) bewertet worden sind.

(2) Die Feststellung der Zulassungsvoraussetzun-
gen ist der Anwärterin oder dem Anwärter durch 
die Justizvollzugsschule schriftlich bekannt zu ge-
ben und zur Prüfungsakte zu nehmen.

(3) Ist die Anwärterin oder der Anwärter zur schrift-
lichen Prüfung nicht zugelassen worden, kann ihr 
oder ihm Gelegenheit gegeben werden, die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 zu erfüllen. Der Vorberei-
tungsdienst kann zu diesem Zweck verlängert wer-
den, soweit die Obergrenze nach § 11 Absatz 3 
nicht überschritten wird. Die Entscheidung trifft die 
Ausbildungsbehörde, die im Einvernehmen mit der 
Leiterin oder dem Leiter der Justizvollzugsschule 
zugleich Inhalt und Gestaltung des verlängerten 
Vorbereitungsdienstes unter Berücksichtigung der 
gezeigten Mängel festlegt. Die Anwärterin oder der 
Anwärter hat die Leistungsnachweise, die schlech-
ter als mit „ausreichend“ (fünf Punkte) bewertet 
worden sind, zu wiederholen.

(4) Erfüllt die Anwärterin oder der Anwärter auch nach 
Wiederholung die Voraussetzungen nach Absatz 1 
nicht, gilt die Laufbahnprüfung als nicht bestanden.

§ 25 
Aufgaben der schriftlichen Prüfung

(1) Es sind fünf Prüfungsklausuren anzufertigen

1. Staats- und Verfassungsrecht, Strafrecht, Be-
amtenrecht,

2. Vollzugsrecht, Vollzugsverwaltungsrecht, Ab-
schiebungshaftrecht und Abschiebungshaftvoll-
zugsrecht, Grundzüge des Aufenthalts- und 
Asylrechts,

3. praktischer Aufgabenbereich des Abschiebungs-
haftvollzugsdienstes,



318 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 29. August 2019 Nr. 12

4. Kriminologie, Psychologie,

5. Sozialpädagogik, Pädagogik.

Für die Bearbeitung jeder Prüfungsklausur stehen 
bis zu drei Stunden zur Verfügung. An einem Tag 
dürfen nicht mehr als zwei Prüfungsklausuren zur 
Bearbeitung gestellt werden.

(2) Die Aufgaben für die Prüfungsklausuren wählt 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
aus. Die Ausbildungsleitung nach § 10 Absatz 1 soll 
Vorschläge unterbreiten. Das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses kann die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses um Vorschläge ersuchen.

(3) Soweit der Prüfungszweck es erlaubt, sollen 
der Anwärterin oder dem Anwärter die für die An-
fertigung der Klausur in Betracht kommenden Hilfs-
mittel, insbesondere Texte von Vorschriften, zur 
Verfügung gestellt werden. Über ihre Auswahl und 
die Zulassung sonstiger Hilfsmittel entscheidet das 
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses.

(4) Über Erleichterungen für schwerbehinderte 
Prüflinge und ihnen gleich gestellte (§ 13 Absatz 3) 
entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses.

§ 26 
Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Justizvollzugs-
schule bestimmt, wer bei der Anfertigung der Prü-
fungsklausuren die Aufsicht führt. Der Aufsicht füh-
renden Person sind die Aufgaben jeweils in einem 
versiegelten Umschlag zu übergeben. Sie öffnet den 
jeweiligen Umschlag erst unmittelbar vor Beginn der 
Prüfungsklausur in Gegenwart der Prüflinge.

(2) Es dürfen nur die vom Prüfungsausschuss zur 
Verfügung gestellten oder sonst zugelassenen 
Hilfsmittel benutzt werden. Während der schriftli-
chen Prüfung dürfen die Anwärterinnen und An-
wärter den Prüfungsraum nur mit Genehmigung 
der Aufsicht führenden Person verlassen. Es darf 
sich jeweils nur eine Anwärterin oder ein Anwärter 
außerhalb des Prüfungsraumes aufhalten.

(3) Die Aufsicht führende Person vermerkt auf je-
der Arbeit den Zeitpunkt der Abgabe und bestätigt 
diese Angaben durch ihr Namenszeichen. Sie hat 
bei einem Täuschungsversuch oder bei einem er-
heblichen Verstoß gegen die Ordnung unverzüglich 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
zu unterrichten.

(4) Unternimmt eine Anwärterin oder ein Anwärter 
einen Täuschungsversuch, wird sie oder er von der 
Fortsetzung der Arbeit nicht ausgeschlossen.

(5) Über den Verlauf der Prüfungsklausur hat die 
Aufsicht führende Person ein Protokoll zu fertigen 
und darin Vorkommnisse nach Absatz 2 und 3 un-
ter Benennung der zugeordneten Kennzahl (§ 27 
Absatz 1) ausführlich darzustellen.

§ 27 
Kennzeichnung und Abgabe der Prüfungsklausuren

(1) Die Anwärterin oder der Anwärter versieht die 
Prüfungsklausur anstelle ihres oder seines Namens 
mit einer Kennzahl, die vor Aushändigung der Klausur 
durch Ziehung ermittelt wird; die Klausur darf keinen 
sonstigen Hinweis auf ihre oder seine Person enthal-
ten. Für jede Prüfungsklausur ist eine neue Kennzahl 
zu ziehen, die in einem Protokoll festzuhalten ist. Das 
Protokoll über die Ermittlung der Kennzahlen ist bei 
der Leiterin oder dem Leiter der Justizvollzugsschule 
bis zur endgültigen Bewertung unter Verschluss zu 
halten. Ist diese oder dieser selbst Mitglied der Prü-
fungskommission, ist das Protokoll von ihrer oder sei-
ner Vertretung unter Verschluss zu halten.

(2) Nach Ablauf der für die Anfertigung der Prü-
fungsklausur bestimmten Zeit hat die Anwärterin 
oder der Anwärter die Klausur abzugeben, auch 
wenn sie unvollständig ist. Die Bearbeitungszeit 
darf nicht verlängert werden.

(3) Die Aufsicht führende Person übergibt die Klau-
suren und das nach § 26 Absatz 5 zu fertigende 
Protokoll der Leiterin oder dem Leiter der Justizvoll-
zugsschule. Diese oder dieser übersendet das Pro-
tokoll an das vorsitzende Mitglied der jeweiligen 
Prüfungskommission und die Arbeiten jeweils an 
das Mitglied der Prüfungskommission, das von 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-
ses gemäß § 29 Absatz 1 zur Erstkorrektorin oder 
zum Erstkorrektor bestimmt worden ist.

§ 28 
Anonymität

Die Namen der Anwärterinnen und Anwärter, die 
die Prüfungsklausuren geschrieben haben, dürfen 
der Prüfungskommission erst nach Bewertung aller 
Prüfungsklausuren bekannt gegeben werden. Hat 
ein Mitglied der Prüfungskommission Kenntnis von 
einem Namen bei oder bereits vor der Durchfüh-
rung des Prüfungsverfahrens erlangt, steht dies 
seiner Mitwirkung nicht entgegen.

§ 29 
Bewertung der Prüfungsklausuren

(1) Jede Prüfungsklausur ist von einer Erstkorrekto-
rin oder einem Erstkorrektor und einer Zweitkorrek-
torin oder einem Zweitkorrektor zu bewerten, die 
von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses aus den Mitgliedern der jeweiligen Prü-
fungskommission bestimmt werden. Alle Prüfungs-
klausuren zu einer Aufgabe sind von denselben 
Mitgliedern zu bewerten. Als Erst- oder Zweitkor-
rektorin oder Erst- oder Zweitkorrektor kann im Ein-
vernehmen mit der Ausbildungsbehörde von dem 
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses ein 
nicht zur Prüfungskommission gehörendes Mitglied 
des Prüfungsausschusses bestimmt werden. 
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(2) Bei unterschiedlicher Bewertung durch die Erst-
korrektorin oder den Erstkorrektor und die Zweit-
korrektorin oder den Zweitkorrektor entscheidet 
das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission 
oder ein von diesem zu benennendes anderes Mit-
glied. Sie oder er ist hierbei an die vorangegange-
nen Bewertungen nicht gebunden.

(3) Bei der Bewertung sind insbesondere die inhalt-
liche Richtigkeit und die Art der Begründung, dane-
ben auch die äußere Form der Arbeit, die Recht-
schreibung und der sprachliche Ausdruck zu be-
rücksichtigen. Die Bewertung ist zu begründen.

(4) Wird eine Prüfungsklausur ohne triftige Ent-
schuldigung nicht abgeliefert, gilt sie als „ungenü-
gend“ (0 Punkte).

(5) Die bewerteten Prüfungsklausuren sind zur Prü-
fungsakte zu nehmen.

§ 30 
Zulassung zur mündlichen Prüfung

(1) Die Anwärterin oder der Anwärter wird zur 
mündlichen Prüfung zugelassen, wenn

1. alle Prüfungsklausuren im Durchschnitt mit min-
destens „ausreichend“ (fünf Punkte) bewertet 
worden sind und

2. nicht mehr als eine Prüfungsklausur schlechter 
als mit „ausreichend“ (fünf Punkte) bewertet 
worden ist.

(2) Die Feststellung der Zulassungsvoraussetzun-
gen ist der Anwärterin oder dem Anwärter durch 
die Justizvollzugsschule schriftlich bekannt zu ge-
ben und zur Prüfungsakte zu nehmen.

(3) Bei Nichtzulassung zur mündlichen Prüfung gilt 
die Laufbahnprüfung als nicht bestanden.

§ 31 
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung soll spätestens einen 
Monat nach Beendigung der schriftlichen Prüfung 
stattfinden. Ort und Zeitpunkt bestimmt das vorsit-
zende Mitglied des Prüfungsausschusses.

(2) Die mündliche Prüfung ist eine Verständnisprü-
fung. Sie erstreckt sich vorrangig auf die Fächer 
der schriftlichen Prüfung nach § 25 Absatz 1, aber 
auch darauf, ob die Grundzüge der sonstigen Fä-
cher beherrscht werden. Dabei sollen bevorzugt die 
Fächer berücksichtigt werden,

1. in denen sich die Leistungsnachweise der fach-
theoretischen Ausbildungsabschnitte und die 
schriftliche Prüfungsleistung wesentlich unter-
scheiden oder

2. in denen Leistungsnachweise oder die schriftli-
chen Prüfungsleistungen nicht mindestens mit 
fünf Punkten bewertet worden sind.

(3) Die Prüfungsdauer soll für jede Anwärterin und je-
den Anwärter mindestens dreißig und höchstens fünf-

undvierzig Minuten betragen. Es sollen höchstens fünf 
Anwärterinnen oder Anwärter gemeinsam geprüft 
werden. Die Prüfung ist durch eine angemessene 
Pause zu unterbrechen, wenn mehr als drei Anwärte-
rinnen oder Anwärter gemeinsam geprüft werden.

(4) Die Leistungen der Anwärterin oder des Anwär-
ters in der mündlichen Prüfung sind von der Prü-
fungskommission mit einer Gesamtnote unter An-
gabe einer Punktzahl nach § 14 zu bewerten.

§ 32 
Prüfungsergebnis

(1) Nach der mündlichen Prüfung ermittelt die Prü-
fungskommission für jede Anwärterin und jeden 
Anwärter die Abschlussnote.

(2) Grundlage für die Ermittlung der Abschlussnote sind

1. die durchschnittliche Punktzahl des Ergebnisses 
der schriftlichen Prüfung mit 30 Prozent,

2. die Punktzahl des Ergebnisses der mündlichen 
Prüfung mit 20 Prozent,

3. das aus der durchschnittlichen Punktzahl ermit-
telte Ergebnis der fachtheoretischen Ausbildung 
an der Justizvollzugsschule mit 30 Prozent,

4. das aus der durchschnittlichen Punktzahl ermit-
telte Ergebnis der berufspraktischen Ausbildung 
mit 20 Prozent.

(3) Die Prüfungskommission kann von dem nach 
Absatz 2 ermittelten Ergebnis zugunsten der An-
wärterin oder des Anwärters bis zu einem Punkt 
abweichen, wenn dadurch die Leistung zutreffen-
der gekennzeichnet wird. 

(4) Lautet die Abschlussnote mindestens „ausrei-
chend“, ist die Laufbahnprüfung bestanden.

§ 33 
Entscheidungen der Prüfungskommission, Protokoll

(1) Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidun-
gen mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds der 
Prüfungskommission den Ausschlag.

(2) Über den Hergang der mündlichen Prüfung ist 
ein Protokoll aufzunehmen, in dem festgestellt wird

1. Ort und Zeitpunkt der Prüfung,

2. Zusammensetzung der Prüfungskommission,

3. die Namen und die Anwesenheit der Prüflinge,

4. die Bewertung der Prüfungsklausuren,

5. die Prüfungsfächer, die Gegenstand der mündli-
chen Prüfung waren, und die Bewertung der 
mündlichen Prüfung,

6. die Schlussentscheidung der Prüfungskommission,

7. alle sonstigen Entscheidungen der Prüfungs-
kommission,

8. die Verkündung der Entscheidung der Prüfungs-
kommission.
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(3) Das Protokoll ist von den Mitgliedern der Prü-
fungskommission zu unterzeichnen und zu den 
Prüfungsakten zu nehmen.

§ 34 
Prüfungszeugnis, Einsicht in Prüfungsakten

(1) Nach bestandener Prüfung erhält die Anwärte-
rin oder der Anwärter ein Zeugnis, in dem die Ab-
schlussnote anzugeben ist. Das Zeugnis wird von 
dem vorsitzenden Mitglied der Prüfungskommis-
sion unterzeichnet.

(2) Je eine weitere Ausfertigung des Prüfungszeug-
nisses ist zu der Prüfungsakte und zu der Personal-
akte der Anwärterin oder des Anwärters zu nehmen.

(3) Nach Bekanntgabe der Schlussentscheidung der 
Prüfungskommission können die Anwärterinnen und 
Anwärter auf Antrag innerhalb eines Monats ab Be-
kanntgabe ihre vollständigen Prüfungsakten einse-
hen, die bei der Ausbildungsbehörde geführt werden.

§ 35 
Erkrankung, Versäumnisse

(1) Ist die Anwärterin oder der Anwärter durch 
Krankheit oder sonstige nicht selbst zu vertretende 
Umstände ganz oder teilweise gehindert, zur Prü-
fung zu erscheinen oder die Prüfung vollständig ab-
zulegen, hat sie oder er die Hinderungsgründe in 
geeigneter Form glaubhaft zu machen. Im Falle der 
Erkrankung kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Zeugnisses verlangt werden.

(2) Bricht die Anwärterin oder der Anwärter in den 
Fällen des Absatzes 1 die schriftliche Prüfung ab, 
entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, inwieweit die bereits abgelieferten 
Prüfungsklausuren als für die Prüfung gültig anzu-
sehen sind. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses bestimmt den Zeitpunkt und die Auf-
gaben für die nachzuholenden Prüfungsteile.

(3) Erscheint eine Anwärterin oder ein Anwärter 
ohne triftige Entschuldigung zu einem Prüfungster-
min nicht, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
Diese Feststellung trifft das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses.

(4) Eine aus den Gründen des Absatzes 1 abgebro-
chene mündliche Prüfung gilt als nicht abgelegt. Sie 
muss in angemessener Frist nachgeholt werden.

§ 36 
Täuschungsversuch, ordnungswidriges Verhalten

(1) Begeht eine Anwärterin oder ein Anwärter ei-
nen Täuschungsversuch oder schuldhaft eine er-
hebliche Störung, kann die Prüfungskommission je 
nach Schwere der Verfehlung eine Herabstufung 
der betreffenden Prüfungsleistung bis maximal 

„ungenügend“ (0 Punkte) vornehmen oder die An-
wärterin oder den Anwärter von der weiteren Teil-
nahme an der Prüfung ausschließen. Die Prüfung 
gilt in diesem Fall als nicht bestanden.

(2) Wird nach der Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses ein Täuschungshandeln bekannt und 
sind seit der Prüfung noch nicht drei Jahre vergan-
gen, kann die Ausbildungsbehörde die Prüfung für 
ungültig erklären und das Prüfungszeugnis einzie-
hen. Diese Entscheidung ist nur innerhalb von 
sechs Monaten zulässig, nachdem die Ausbil-
dungsbehörde von dem zugrunde liegenden Sach-
verhalt Kenntnis erlangt hat und bedarf der Zustim-
mung des für Abschiebungshaftvollzug zuständi-
gen Ministeriums und der obersten Landes- 
justizbehörde. Die Entscheidung ist der Beamtin 
oder dem Beamten zuzustellen.

§ 37 
Wiederholung der Laufbahnprüfung

(1) Hat die Anwärterin oder der Anwärter die Prüfung 
nicht bestanden, kann sie einmal vollständig wieder-
holt werden. Den Termin der Wiederholung bestimmt 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 
Der Vorbereitungsdienst wird von der Ausbildungsbe-
hörde unter Beachtung des § 11 Absatz 3 verlängert.

(2) Inhalt und Gestaltung des verlängerten Vorbe-
reitungsdienstes legt die Ausbildungsbehörde im 
Benehmen mit dem vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses und der Leiterin oder dem Leiter 
der Justizvollzugsschule fest.

(3) Wer auch bei der Wiederholung die Prüfung 
nicht besteht, erhält darüber eine schriftliche Mit-
teilung, die von dem vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen ist.

Abschnitt 6 
Besondere Formbestimmung

§ 38 
Ausschluss der elektronischen Form

Für die Übermittlung von Klausuren, Befähigungs-
berichten sowie die Erteilung von Zeugnissen ist 
die elektronische Form ausgeschlossen.

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften

§ 39 
Anlage

Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 40 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. August 2019
D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k

Ministerin 
für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung
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(Anlage) zur LAPO AHV-LG 1/2

Befähigungsbericht

(Dienststelle) (Ort) (Datum)

(Vor- und Familienname Anwärter/in) (Dienstbezeichnung) (Geburtsdatum)

Ausbildungsabschnitt/-bereich................................... ........................................................ ............................

Ausbildungszeit vom ..................................... bis............................................

Ausbilder/in.................................... ..................................................................

Fehlzeiten infolge von Urlaub ........................ Tage

Fehlzeiten infolge von Krankheit ........... ..... Tage

Sonstige Fehlzeiten......................................... Tage Begründung ...................................

□ Schwerbehinderung............ ......................... % Erwerbsminderung

Befähigungskriterien *) Wertung **) Wertigkeit Einzelergebnis
1 2 3

1. Geistige Eigenschaften
- Auffassungsgabe

Fähigkeit, Sachverhalte und Zusammen-
hänge systematisch zu erfassen, zu
analysieren und zu verarbeiten.

.............. Pkt. x 1 = ...........Pkt.

- Urteilsvermögen
Fähigkeit, Sachverhalte und Probleme
folgerichtig zu untersuchen und zutreffend
zu beurteilen.

.............. Pkt. X 1 = ...........Pkt.

- Lernfähigkeit .............. Pkt. X 1 = ...........Pkt.

- Organisatorische Befähigung
Fähigkeit, die verfügbaren Hilfsmittel zur
Erfüllung der gestellten Aufgaben
systematisch sinnvoll einzusetzen,
rationell zu arbeiten und Arbeitstechniken
anzuwenden.

.............. Pkt. X 1 = ...........Pkt.

- Sprachliche Ausdrucksfähigkeit
a) mündlich
Fähigkeit, Gedanken und Sachverhalte
mündlich darzulegen.

.............. Pkt. x 0,5 = ...........Pkt.

b) schriftlich
Fähigkeit, Gedanken und Sachverhalte
schriftlich darzustellen.

.............. Pkt. x 0,5 = ...........Pkt.

2. Leistungsvermögen
Physisches und psychisches Vermögen,
den Arbeitsanfall zu bewältigen (Energie,
Ausdauer, Belastbarkeit, Verwertbarkeit der
Arbeitsleistungen).

.............. Pkt. x 2 = ...........Pkt.
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2 

3. Verantwortungs-/ Pflichtbewusstsein 
 

 ..............Pkt. x 1 =  ........... Pkt. 

4. Fachkompetenzen 
Kenntnisse gesetzlicher Grundlagen, 
Fachkenntnisse, praktische Fertigkeiten. 

  .............. Pkt. X 1 =  ........... Pkt. 

5. Handlungskompetenzen 
sich situativ angemessen zu verhalten, 
selbstverantwortlich Probleme lösen. 

 

 ..............Pkt. x1 =  ........... Pkt. 

6. Sozialkompetenzen 
- Konfliktfähigkeit 
- Kritikfähigkeit 
- Kooperationsfähigkeit. 

  .............. Pkt. x2 =  ........... Pkt. 

7. Interkulturelle Kompetenz; Verhalten 
gegenüber Untergebrachten 

  ....   ....... Pkt. x 1,5 —  ........   Pkt. 

8. Verhalten gegenüber Vorgesetzten und 
Mitarbeiter/innen 

 

 .............. Pkt. x 1,5 =  ........... Pkt. 

 

Summe 

  

= ..........  Pkt. 

Durchschnittspunktzahl: 
Die Durchschnittspunktzahl ergibt sich aus der Summe 
der vorstehenden Einzelergebnisse (3) 
geteilt durch die Summe der Wertigkeitszahlen (2). 

 : 15 =, ......... Pkt. 

Gesamtnote: 

 

Gesamteindruck/Besondere Bemerkungen 

(Ort) (Datum) (Unterschrift Ausbilder*in, Amtsbezeichnung) 

□ Von dem vorstehenden Befähigungsbericht habe ich Kenntnis genommen 
□ Der Befähigungsbericht wurde auf Wunsch mit mir besprochen 

(Ort) (Datum)  (Unterschrift Anwärter/in) 

Von dem vorstehenden Befähigungsbericht habe ich Kenntnis genommen 

  (Unterschrift Ausbildungsleiter/in) 

Jeweils -1- Exemplar f. d. Anwärter/in und zum Ausbildungsheft 
* )  Alle Befähigungskriterien sind zu bewerten. **)Für die Wertung sind die Punktzahlen nach § 14 LAPO AHV-LG 1/2 anzuwenden. 
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Landesverordnung  
zur Änderung der Ausländer- und Aufnahmeverordnung*)

Vom 8. August 2019
Aufgrund § 71 Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 
2018 (BGBl. I S. 1147), in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 des Landesverwaltungsgesetzes 
und § 25 Absatz 1 Satz 1 des Abschiebungshaft-
vollzugsgesetzes Schleswig-Holstein vom 5. April 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 78) verordnet die Lan-
desregierung:

Artikel 1 
Änderung der Ausländer- und  

Aufnahmeverordnung

Die Ausländer- und Aufnahmeverordnung vom  
19. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 19. November 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 761), Ressortbezeich-
nungen ersetzt durch Artikel 16 der Verordnung 
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Landesamt für Ausländerangelegen-
heiten Schleswig-Holstein betreibt und un-
terhält

1. die nach § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes 
geschaffenen Aufnahmeeinrichtungen so-
wie diesen zugeordneten Unterkünfte 
(Gemeinschaftsunterkünfte des Landes 
nach § 53 des Asylgesetzes),

2. Aufnahmeeinrichtungen für Personen 
nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des 
Landesaufnahmegesetzes und deren An-
gehörige nach § 3 Absatz 2 des Landes-

aufnahmegesetzes und die diesen zuge-
ordneten Unterkünfte,

3. eine Einrichtung nach § 61 Absatz 2 des 
Aufenthaltsgesetzes sowie

4. eine Einrichtung zum Vollzug der Abschie-
bungshaft nach § 62 des Aufenthaltsge-
setzes (Abschiebungshafteinrichtung).

Das Landesamt kann in die Aufnahmeeinrich-
tungen und zugeordneten Unterkünfte an-
dere Ausländergruppen aufnehmen. Es kann 
sich bei der Unterbringung, Betreuung und 
Versorgung der untergebrachten Personen 
Dritter bedienen; diese dürfen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben personenbezogene Daten ver-
arbeiten.“ 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Asylverfahrens-
gesetz“ durch das Wort „Asylgesetz“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 6 
Zuständige Landesbehörde für Verteilungen, 
Zuweisungsentscheidungen und Vollzug von 

freiheitsentziehenden Maßnahmen in der 
Abschiebungshafteinrichtung“

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Das Landesamt für Ausländerangelegen-
heiten ist zuständige Behörde für den Vollzug 
der Abschiebungshaft, Zurückweisungshaft, 
Zurückschiebungshaft und freiheitsentzie-
henden Maßnahmen in der Abschiebungs-
hafteinrichtung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1. September 2019 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. August 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r  H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Ministerpräsident Minister 
  für Inneres, ländliche Räume
  und Integration

*) Ändert LVO vom 19. Januar 2000, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-303
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Landesverordnung 
zur Änderung der Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 13. August 2019
Aufgrund des § 28 Absatz 1 des Landesverwal-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber.  
S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
13. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 42),

des § 15 des Kraftfahrsachverständigengesetzes 
vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. No-
vember 2016 (BGBl. I S. 2722), und

des § 8 Absatz 3 des Berufskraftfahrer-Qualifika-
tions-Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I  
S. 1958), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2162),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1 
Änderung der  

Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeitsverordnung

Die Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeitsverord-
nung vom 8. November 2004 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 423), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13. März 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 65), wird wie 
folgt geändert:

§ 1 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

1. Folgende Nummer 6 wird eingefügt:

„6. die Anerkennung von Überwachungsorgani-
sationen zur Durchführung von Hauptunter-
suchungen, Abgasuntersuchungen und Si-
cherheitsprüfungen sowie Abnahmen (§ 19 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 oder 4 StVZO) 
nach Nummer 1 der Anlage VIIIb zur 
StVZO,“

2. Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden zu 
Nummern 7 bis 10.

3. Nach Nummer 10 werden folgende neue Num-
mern 11 und 12 eingefügt:

„11. die Prüfung der Durchführung der Fahreig-
nungsseminare nach § 43 Absatz 1 FeV,

12. die Prüfung der Durchführung der Einwei-
sungslehrgänge nach § 43 Absatz 2 FeV,“

4. Die bisherigen Nummern 10 bis 18 werden zu 
Nummern 13 bis 21.

5. Nummer 20 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „vom 25. August 1969 (BGBl. I 
S. 1336), zuletzt geändert durch Artikel 473 
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474),“ wird durch die Angabe „vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2162, ber. 3784)“ 
ersetzt.

b) Nach der Angabe „(BGBl. I S. 2162, ber. 
3784)“ werden die Wörter „als die nach Lan-
desrecht zuständige Behörde oder Stelle“ 
eingefügt.

6. Am Ende von Nummer 21 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummern 22 
bis 25 angefügt:

„22. die Durchführung des Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetzes vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1958), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 2162), in Verbindung mit der Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-Verordnung vom 
22. August 2006 (BGBl. I S. 2108), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom  
14. August 2017 (BGBl. I S. 3232), als 
zuständige Stelle,

23. die Anerkennung der Sachverständigen 
und Prüfer nach den §§ 1 bis 9 des Kraft-
fahrsachverständigengesetzes vom 22. De- 
zember 1971 (BGBl. I S. 2086), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 28. November 2016 (BGBl. I S. 2722),

24. die Aufsicht über die Technische Prüfstelle 
nach den §§ 10 bis 14 des Kraftfahrsach-
verständigengesetzes und

25. für die Erteilung von Ausnahmen nach § 17 
des Kraftfahrsachverständigengesetzes.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. August 2019 

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  B e r n d  B u c h h o l z
 Ministerpräsident Minister
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
  Technologie und Tourismus

*) Ändert LVO vom vom 8. November 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-35-3
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Landesverordnung  
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 22. August 2019
Aufgrund § 2 des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 89), Ressortbezeichnungen zuletzt er-
setzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), in Verbindung mit § 5 Ab-
satz 1 der Verwaltungsgebührenverordnung vom 
26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 204), verordnet das Mi-
nisterium für Inneres, ländliche Räume und Integra-
tion:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsge-
bührenverordnung vom 26. September 2018 

(GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 204), wird wie folgt geändert:

1. In der Tarifstelle 27.7 wird die Angabe „5,00“ 
durch die Angabe „bis zu 4,00“ ersetzt.

2. In den Anmerkungen zu Tarifstelle 27.7 wird 
folgender Satz neu angefügt:

„Die Gebühr wird auch ab dem Zeitpunkt fällig, 
wenn ein beantragter Personalausweis oder Rei-
sepass vier Wochen nach Aufforderung durch 
die Pass- und Personalausweisbehörde nicht ab-
geholt wird.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2019 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 22. August 2019
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
 für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58

Verkündungen im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 95 Absatz 1 Hochschulgesetz wird auf folgende im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (NBl. MBWK Schl.-H.) verkündeten 
Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung  Verkündet im NBl. HS 
 MBWK  Schl.-H.   Tag des
 Nummer Seite In-Kraft-Tretens

Landesverordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen für Studiengänge an den 
staatlichen Hochschulen des Landes Schleswig-
Holstein für das Wintersemester 2019/2020 
(ZZVO Wintersemester 2019/2020) 3/2019 18 12. Juli 2019
Vom 27. Juni 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-27

Landesverordnung zur Änderung der Hochschulzu-
lassungsverordnung 3/2019 26 12. Juli 2019
Vom 2. Juli 2019   LVO findet erst-
Ändert LVO vom 21. März 2011,   mals für das Ver-
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-28-1    gabeverfahren 

zum Winterse-
mester 2019/ 
2020 Anwendung.
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Verkündungen im Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 143 Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896), wird auf folgende im Nachrich-
tenblatt Schl.-H. Schule des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Hol-
stein (NBl. MBWK Schl.-H.) verkündeten Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung  Verkündet im NBl.  
 MBWK  Schl.-H.   Tag des
 Nummer Seite In-Kraft-Tretens

Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen 6/7/2019 161 31. Juli 2019
Vom 21. Juni 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-236
außer Kraft GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-206

Landesverordnung über die Sekundarstufe I der 
Gymnasien (Schulartverordnung Gymnasien – 
SAVOGym) 6/7/2019 168 1. August 2019
Vom 21. Juni 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-237
außer Kraft GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-207

Landesverordnung über die Fachhochschulreife-
prüfung für Externe (FHRVO) 6/7/2019 172 31. Juli 2019
Vom 20. Juni 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-238
außer Kraft GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-187

Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher 
Vorschriften für berufsbildende Schulen 6/7/2019 178 am Tage nach
Vom 26. Juni 2019   ihrer Verkündung
Art. 1 ändert LVO vom 23, Juni 2016, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-212
Art. 2 ändert LVO vom 20. Juli 2017,
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-216
Art. 3 ändert LVO vom 20. Juli 2017,
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-217
Art. 4 ändert LVO vom 20. Juli 2017,
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-218
Art. 5 ändert LVO vom 14. August 2017,
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-222
Art. ändert LVO vom 20. Juli 2017, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-220

Landesverordnung zur Änderung der Fachschul-
verordnung Agrar  6/7/2019 184 31. Juli 2019
Vom 2. Juli 2019
Ändert LVO vom 17. Juli 2014,
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-208

Landesverordnung zur Änderung der 
Pflichtstundenverordnung  6/7/2019 187 31. Juli 2019
Vom 26. Juni 2019
Ändert LVO vom 30. April 2014,
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-205
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


